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�RÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

I\n das 
Bundesrrtinisterin." fi.ir 
Land- 1 md Fors t',:i rt_�.chdf ':: 

Stubenring 1 
1012 v'lien 

A b s e h r  i f t 

�'Jien, alT, 20.10.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben VO�L): 
GZ 14.008/34-1 4/91 2.8.1992 

Cnser Zeichen: 
P�-89 2/F�/lv1i 

Durchwah1: 
514 

Betreff: J::ntwurf eines Hu:.r'csqcsctzes ueer die Gewährung 
111'(1 ::),('roi.t�:otcl1·.::,c; von Eundesmittc1n flir 
;' aß n ,:1 hrren ('OT ;:;c:\'l�is se tObet rE;uung (Gewä s s e  r­
t)ctrc:ul'�!lS�)SE::setz ) 

Dio Pr�sidcT'tonkonferenz der �arldwirtschaftskammern Öster-

reiche:: hC'chrt O';jch, (:C�i, hund(,s�ilinistcrium für Lanc1- und 

Forstwirtschaft zu dpm i� Betreff genannten Entwurf fo1gen-

de Stel1un0��hTe bekan:.tzugebcn: 

J'.11ge:nC'1:iCs: 

da p�sitivc ASDcktc für die Land- und 

Forstwirtschaft cnth�ltcn Si:'< �us0r�c�1ich �egrüßt wird, 

(1 a ß cl i t2 i fit S (? i n '2 r z c i i:. 1 Cj c n !� r-: � �:ru � f c i '1 cr !.·i (��/ Q 11 C Z lllTt V�1 ass c r -

b 31..1 t (' n f G r c: C' pm 9 ':c� () (' ,:3 C t Z ( ,::; ':' 1 4 . C :=: 'c / 11- I 4/ 9 1, 13. 7 . 1 99 1 ) 

vorgesehene' För(jerunCJ'-:'-(�'�:J.ichk('i.t flir die J\usbringung von 

17/SN-202/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 10

www.parlament.gv.at



- 2 -

Vorwog wird festgestellt, daß mit diesem Bundesgesetz we­

sentliche Wei c h e n s t e llu ngen f�r die n�chsten Jahre und 

,jahrzehnte ir" n.o�eich c3er \vassenv'irtschaft erfolgen. Es 

han�p]t sich hi�r um Milliar�enbetr�ge, die vom Bund und 

den L�ndern aufzubri ngen sine. Mit der Verwaltung dieser 

r:ittel ist eine aroße Zahl von Beamten betraut, deren T�­

tigkeit posit ive oder neg ative Auswirkungen auf die �ster­

reichische Land- und Forstwirtschaft, aber auch vor allem 

auf die Rauwjrtschaft hat. 

t-Jc'j tf?r \·;ircl darauf hing e 'iviesen , daß die Zeit der sehr ko­

stenjntensiven Gcw�sserregulierungen (Hochwasserschutz) im 

wesentlichen vorbei ist, und daß daher zu pr�fen ist, wie 

'-Je i t (�ie bi sher tiir die Has serbauvc:rwal tung zur Verfügung 

stehenden Mittel hinf�llig geworden und dam it fleuaufgaben 

1m Bereich der ;.J2?c;crwirtschaft entstc'nden sind unCi wie 

deren Stellp�wcrt jst. 

��f all diese Probleme gehen Entwurf und Erl�uterungen nur 

'iehrbe(3rf an Bund0smitteln b0i Ve r schieb ung der Gewichtung 

n j<-:'l t E''l t s t e';C'il ',;i !.-(. Durcbscha.ubCir oder nachvoll z ieh'uar 

Die in Abs .l Z 1 genannten Maßnahmen reichen weit über 

den 0 35 �RG hinaus . Nur in den F�llen des § 35 WRG richtet 

sich jedoch �ie E n t sch�digung f�r Nutzungseinschr�nkungen 
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nach § 34 Abs.4 WRG und der restriktiven Rechtsprechung 

dazu. In den �brigen F�llen gelten f�r die Entsch�digungs­

beme s s ung § llA WRG bzw. §§ 4 bis 7 EisbEntG. Die Pr�siden­

t en konferenz der Landwirtschaftskam�ern spricht sich 

e n t schie �en dagegen aus, im Wege der F�r�eru n gsbegrenzung 

einen Druck zur r e s t rikt i v en Entsch�digungsbemessung aus­

zui.iben und lehnt ei:1C' inhal tlich2 Begrenzung der förderbaren 

Entsch�digung ab. Die Entsch�digungshöhe Ilat sich nach 

den z u tref fende n Gesetzesbestimmungen zu richter:. und soll 

in voller Höhe in die Pörderung einbezogen werden können. 

P·.US J\hs . l � 3 sind LU diesem Z1ticck c:ie �-!�rter "ftir Beschrän-

�unscn rechtm�ßi9 g e � bter Nutzungen" zu streichen , sodaß 
I! "Z\',lö:'3en, EntschÄd i_9unqen und .''\bgel tengen I! im Zusammenhang 

�i t elen cH�qef';l'nrten r-1aßnil.hmen in der j eweils zustehenden 

��he förderungsf�hig bleiben. 

�er Maßnil.hmenkatalog n a ch Abs.l Z 1 ist um die " Feststellung 

C':" Hc::::h'!121 S ser ohf 1 uRs-abi ete I! zu c:: r'if!'::' i tcrn. Eine der gr�ße-

"CC'" .1\1.1 f C, eiben de r Zu kun f t im Bere ich der '/; a 5 sen-li rtsc haf t 

wird die Revitalisierung alter, den derzeitigen Anforderun-

qen nicht entsprechender Regulierungen sein, wozu n ach § 21a 

171\G auch eine rech t 1 iehe Verpf 1 i chtung bes teht. Diese i'laß-

nahmen sollten daher schon 
.. -

prazlse angefi.ihrt \-./O:-C d.c 11 • 

Ahs .l Z 2 wird arunds�tzlich positiv gesehen, jedoch sollte 

darauf gedrungen ,,!erc:'en, daß die ,'1ittcl nur so hoch ange-

setzt hzw. verwendet werden, daß wBsscrwirtschil.ftlich unc-

rhebl i.che UntercouchcF: ']Cn ;-� icht als �)c:'lbstz",,:eck (i u r c hgef�hrt 

wcrde� . Nicht �,hc�i�9t erforderliche wissenschaftliche 

zcn l-

stellen ader die hcson�ers empfindlich gegen Wassersch�-
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den sind". nie Begriffe " G e f ahr" und "hesonders empfindlich 

gegen W�ss0rsch�den'l erfordern aber eine n�here Definition 

und es m�ßte bei der Realisierung derartiger Maßna hmen 

auch ein Mitspracherecht de r betroffenen Grundeigent�mer 

bzw. der Interessenvertretung ber�cksichtigt werden. 

In 

zu 

Z 4 erscheint die Einschränkung auf " bauliche" t1aßnahmen 

Verbes serung der �kologischen Funktionsf�hi g-

keit eines Gewässers auch durch Uferbepflanzung usw" also 

nichtbauliche Maßnahmen, bewirkt werden kann. 

Zu Z 5: Nach d ieser Bestimmung gilt als Gew�sserinstandhal­

tung die Instandhaltung von Anlagen nur dann, wenn aiose 

unter Zuwendung �ffentlicher Mittel ausg e f �hr t wurden. Dies 

ist bei alten Anlagen unter Umständen nicht mehr f e stsc e l l­

har: i n.sbe sondere dann r wenn der Hersteller der ,"\n1 age 

nicht hekannt ist. Das Erfordern.is der Zuwendung 6ffentli-

eher ;üttel sollte ,3aher i'l c'lieser Be,3tiT<wmng ent.fallcn. 

�')eit er ist das Päu:rer von Ablageruil'jC':" die durch künst­

lich2 Beeinflussung de� Gc��sser verursacht wurde n, nicl1t 

f6rCerbar. Künstlic�e Reein flußun g wird wahrscheinl i ch bei 

vielen �ew�ssern gogeben sein, sodaß auch dieser Halbsatz 

entfallen sollte. 

:01.1 Z 22: t:ach dieser Bcstin�",ung sind So f ort ma ß nahmen "l'iaß­

nahn:en ", die i nshescnd::'re n ach Hochwa�sereignissen .. . ; 11 

Nach Meinung der PrÄsjdentenkonferenz der Landwirtschafts-

kamnern sollte a�stelle der Wor�folge "insbesonJere nach 

Hoch\.·!a�3serereigni ssen 11!:)e,;ser der ll in!,,'cis" nach Ereigni s sen 

ge;nä ß § 1 )\1):3.1 

stellt ist, c:aß 

7 1 'll'+- �,!1 "'� '10" "'t'l·r.+-t..J " _  \... . •  L 1;...;_1.1 jCJ... 'JL 

Sofortmaßnahmen auch 

\;lcrden, dami t klarge­

;laßnahrnen nach Lawi-

�;en, Felssturz, Steinscl'.laq, r:uren ene. Rutschungen sind. 

Zu Z 2 4: Diese Bestinmung wird ausdrücklich begr�ßt. 
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Zu � 3: 

Nach Abs .l Z 1 ist die G e ��hrung und Be r e it stell ung von 

Bunde smitteln davon abh�ngig, daß die zur F�rderung bean ­

tragten Maßnahmen den vom zust�ndigcn Bundesminister erlas-

sene n t�echn ischen Ricll t1 inien on tsprechen und die Un ter la­

gen hicfii1:"" entwer;cr von einern I3auar:1t oC1C'r von e i ner Fachab­

teilung einer Ge bie tsk�rpcrschaft i n  ihrcQ Wirkungsbereich 

oder von einer befugten Person verfaßt sind. In dieser Be-

stimm1.;.nq c::011 te z\veifelsfrei klarq e ste l1 t v:erden, daß auch 

die betreffenden Facbabtei lungen der Lal1cl'v-Jirtschaftskammer 

zu de r; befugten Kreis sehören. Es '.lird daher vorgeschlagen, 

nach eier" Part "Gebi etc:;}:örrH?r!3Chaft" die '\Jortgruppe "oder 

KöcJcrschaft öffentlichen Rechtes 11 cinzu,fi.igen. 

Zu f, 5: 

Maßnahmen de r Gew�sse rbetreuung konnten bisher bei großer 

Ge schiebe hildung mit his zu 60 vH der anerkannten Kosten 

qefördey-t 'derden . l'Iun01ehr ist_ e ine Förc'lerung von höchstens 

50 vII c:el" C1n0Tkcl l1nten Kosten vorgesehen. nie Präsidenten-

konferenz der Landwirtschaftskammern ist der Me inung , daß 

die 60 %i02 Förderung beibehalten werden �uß, zumal tiiese 

Maßnahmep vor alle7 l�ndlichen Rau� betreffen. Dieser 

Fördenmsssch lii s seI auch fi.lr Vorsrn-gerfidßnahmen zum 

Schutz der Gew�sser 0em�ß § 12 maßgeblich. 

Zu��2� 
Die Bestimmung, wonach der Rund die Kosten der Maßnahmen 

der Gewässerhetreuung f�r vom Bu�d betreute Gewässer 0e-

stl�eiten �:ann, e rscheint unlogisch. Die Be s t r ei t ung Cer 

I(OstC';1 ftir vom Bund betreute Gewässer hat v.ohl ci.urch den 

Bu�d Z� erfolgen. 

Zu F; 8: 

Die PrÄsidentenkonferenz verlangt, daß in Abs.l Z 1 die 

Formulierung des WBF-Gesetzes (dort § 9 Abs.l Z 1) erhalten 

hleibt, sowie dies auch im Entwurf f�r tiie Novelle 19Y1 

vor<jese;1(:'n wa,r. Die jetzt ve n .. 'endete \'iendung "Bewirtschaf-
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tung des Feststoffhaushaltes" ist unklar, ein derartiger 

Haushalt findet gar nicht statt und ist auch kaum vorstell­

bar. Derngegen0ber ist die urspr�ngliche Formulierung klar 

und eindeutig und soll daher unbedingt erhalten bleiben. 

Auch in Abs . l Z 4 muß die Formulierung des WBF-Gesetzes 

bzw. des Entwurfes 199 1 erha lten bleiben. Im jetzigen 

En twurf ist die Be i fligung "drohende" vor dem VJort 11 En ts te­

hung" entfallen. Diese Beif�gung ist aber essentiell, da 

der Wildbach- un� Lawinenverbauungsdienst nur bei gegen­

st�ndlich konkret drohender Gefahr t�tig werden soll. Die 

vorliegende Fo r nu l ierung gibt einen Freibrief f�r jegliches 

Handeln im Bergland, 

Zu 5 9: 

Die Pr�sidentenkonferenz wiederholt ihre positive Stellung­

nah�e zu diese� Paragraphen. Es geht hier um die dringend 

Ilotwendige Sanierung von W�ldern mit �ber�rtlicher Schutz­

\virkung, \-Jie S]J' im \Jaldent',vlc}:lungsplan mit den i"Jertziffern 

2 und 3 ausgewie�en werden. Das Schutzwaldsanierungskonzept 

des Bundesminist�riu�s f�r Lan�- und Forstwirtschaft hat 

eindrucksvoll den zu sanierenden Fl�chenumfang und die 

dabei ent s teh en d e n  Kosten aufgezeigt. Die Finanzierung 

im Sinne des vorbeugenden Schutzes vor Naturkatastrophen 

soll hier im Gcw�sserbetreuungsgesetz erm�glicht werden. 

Der let zte Satz �es Abs.l hat jedoch zu lauten wie folgt: 

"Der Beitrag darf nur gewährt werden, wenn ein waldbaulich 

verträglicher Schalenwildbestan d und eine Ordnung von Wald 

und Weide vorhanden ist bzw. zeitgerecht herbeigef�hrt 

�ird." Dies ist erforderlich, dar;üt mit der Projekterstel­

lung bereits begonnen werden kann, wenn sichergestellt 

erscheint, daß zugleich und ausreichend rasch Maßnahmen zur 

Herstellung eines waldbaulich verträglichen Schalenwildbe­

standes bz'i;.J. zur Orc:nung von HalO. und \Jeide getroffen wer­

den, die erwarten lassen, daß der F�rderungszweck jeden­

falls erreicht wird. F�r den tibergangszeitraum m�ssen daher 

Schutzmaßnahmen gegen wild bzw. Weidevieh als Teil des Pro-
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jektes mi tgcförc.:::'r t  werden können. 

Zu�25L.:. 

Im Gleichklang mit der Definition gemäß § 2 Z 7 hat die 

Wortfolge "auf l andwirtschaf tlich genutzten unG betreuten 

FlÄchen" im ers ten Satz dieses P arag raphen zu entfal l en. 

Wasserr�ckhaltefläc�en geDäß Z 2 sollten nur nach Anhörung 

der I.andwirtschaftskarmer unter Be r�cksichtigung landwirt­

schaftlicher Interessen eingerichtet werden. Gesichert 

m�ßte bei cerartigen Wasserr�ckhalteanlagen die vo l l e  

Entschädigu n g durch Förderungsmittel bei häufi g auftreten­

den ÜberflutnnejC'il sein, C:'a cler a rt.ig wei tl'eichende l�igen­

tumseinC]riffe einer Enteignung gleichkommen. Von einer Förde­

rung der Ei�richtung von Wasserr�ckhalteflächen so l l ten 

jedenfalls nur Projekte umfaß t sein, bei denon eine volle 
.. .. .. .. 

Ent.schadigung fur auftretende F lur sch a den und anö.ere Scha-

(1]' o11nrr oE""::hrl"'·l·ct--=>r ;c:: .... pi�", ;1C'�C1r'-l'g'" 1:;'nt c:�11�·-<l· guI1gsza·11-.... _ _  '::, . _ • •  ..:-. .J . \',C1J. -,- ,,:) .... -\::. �  .....I_ �_; L.  • ..L-,�1!," . .... t ..... L ... l L . e  LJ ...... \....-1 GI... .... 

entrichten sein. Auch die Zuerkennung direkter F�rdcrungs -

mittel an durch vlasserr�ckhaltefläc�en beeinträchtigte Land­

une] Forstwirte ]<:önnte eine adäquate:' Lösung unU�r ',:ahrung 

landwirtschaftlicher Interessen darstellen. 

Abgelehn t wird die Streichung der Förderungsmöglichkeit 

f�r Ent- und Bewässerungsanlagen. Allenfal ls kö nn te eine 

Streichuns dahingehend erfolgen, daß eine Erneuerung beste­

hender Re- oder Entwässerungsanl agec nactl wie vor von einer 

Förderung durch Bundesmittel u�faßt ist, da derartige An l a­

gen nach einigen Jahrzehnten crneuerungsbed�rftig sind. 

Unsachlich und ungerechtfertigt ist s icherlicil eie Förder­

ungsw�rdigkeit von Be- oder E ntwä s ser ungsan lagen aus agrar­

wirtschaftlichen oder �kologisc hen Gr�nden pauschal abzu­

tun, cla dadurch die Interessen einz elne r landwirtschaft-

1 icher Betriebe vollkommen außer Acht gelassen \<erden. 

17/SN-202/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



• - 8 -

z.u F? 12: 

Hinsichtlich der verschiedenen Wasservorsorgeprojekte ist 

darauf hinzuweisen, daß diese in �en meisten F�llen mit 

einer Einschränkung der landwirtschaftlichen Produktion 

verbunden sind. Dar�ber hinaus entsteht f�r die Landwirt­

schaft eine Mehrbelastung in Folge Änderung des Betriebs­

ablaufes. E s  besteht daher die dringende Notwendigkeit, 

diese Benachteiligungen durch entsprechende F�rderungsmaß­

nahmen auszugleichen . Die ordnungsgeln�ße land- und forst­

wirts cha ftljche Bodennutzung im Sinne des § 32 Abs.l WRG 

ist sch l ießlich die Voraussetzung f�r die Sicherung der 

Qualität und Quantität des WaSS2rs . Diesem Aspekt folgend 

sollte daher die W asse rvorsorge i� Ge s etz auch de�entspre­

chend gef�rdert werden . 

Zu § 1 3: 

In Abs.2 wird die Beitragsleistung aus Bundesmi tteln in 

Fällen, in denen die Kosten die wirtschaftliche Leistungs­

f�higkeit der Verpflichteten �be rst e igen , durch das Wort 

"und" auf Ge;-neinden einge s chr zi n k t , 'das s ich als unzweckm�-

ßige Einengung erweisen kann . Entweder soll es beim Krite­

riuD der wirtschaftlichen Leis tung sfihigkeit alleine blei­

ben, oder es solle lauten : " ... die wirtschaftliche Leis­

tungsf�higkeit der Verpflichteten �bersteigen oder wenn es 

sich u� eine Gemeinde handelt ... " 

Zu § 15 : 

Gemäß Abs .3 kann, wenn der Förderungsnehmer die Abrechnung 

des fertiggestellten Vorhaben s nicht innerhalb Jahresfrist 

nach Uberpr�fung der Anlase durch die Wasserrcclltsbeh�rde 

vorlegt, ,auf Kosten des Förderungsnehmers eine ersatzweise 

Erstellung durch einen befugten Ziviltechni�er anseordnet 

werden. Es handelt sich bei die ser Bestimmung zwar nur 

um eine Kannbestimmung, dennoch sollte diese M�glichkeit 

eingeschr�n kt werden und nur bei s chuldhafter Verz�gerung 

durch den Förderung snehmer erfolgen. Oft können rechtzeitige 

Abrechnungen n�mlich deshalb nicht vorgelegt werden, weil 
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Firmenrechnungen nicht zeitgerecht ausgestellt werden. 

Das Prä sidiu m de3 Nationalrates wird von dieser Stellung­

nahme rlurch Übersendung von 2 5  Exemplaren in Kenntnis ge­

setzt. 

Dcr Präsident: 

gez. NR Schwarzb�ck 

Der Generalsekretär: 

gez.Dipl.lng.Dr.Fahrnberger 
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